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l. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11. 2017 (BGBI. l S. 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBI. l S. 587)

. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 11. 2017 (BGBI. l S.

3786)

. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. 12. 1990 (BGBI. l S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Geset-

zes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Stadtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-

lebens in der Stadt vom 04. 05. 2017 (BGBI. l S. 1057)

. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. 03. 2010 (GBI. S. 357), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)

. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 07. 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBI. S. 1095)

Aufgrund § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-Württemberg werden für das Ge-

biet des Bebauungsplanes - in Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung - nachfolgende planungs-

rechtliche Festsetzungen getroffen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen im Gel-

tungsbereich außer Kraft.

Planungsrechtliche Festsetzungen Seife 1
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im Lageplan schwarz gestrichelt

dargestellt.

2, ^rt der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2.1. Allgemeines Wohngebiet (WA)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sowie § 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen

Wohngebäude

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften

nicht störende Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen

Gartenbaubetriebe

Tankstellen

allgemein zulässig
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3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

3. 1. Höhe baulicher Anlagen (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß Planeintrag durch die Festsetzung der maximalen

Traufhöhe (THmax) und der maximalen Gebaudehöhe (GHmax) begrenzt und bezieht sich auf die Erdge-

schossrohfußbodenhöhe (EFH),

Die Traufhöhe wird gemessen von der tatsächlich geplanten EFH bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit

der Dachhaut. Die Gebäudehöhe wird gemessen von der tatsächlich geplanten EFH bis zu dem Punkt, an

dem das Gebaudedach am höchsten in Erscheinung tritt.

Für Flachdächer gilt abweichend: GHmax = THmax gemäß Planeintrag zzgl. 0, 50 m.

Für Pultdächer gilt abweichend: GHmax = THmax gemäß Planeintrag zzgl. 1, 50 m.

Ptanungsrechtliche Festsetzungen Seite 2
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Die nachfolgend dargestellten Punkte werden dabei als Trauf- und Gebäudehöhe definiert:

Soneldach (SD)
Höhen auch gültig für;
Walmdach (WO) und
veraetlfes Pultdach (ifPD)

GHmai-
TH max +1, 50 m

Puhdoch (FD)
Höhen auch guhig für:
Tonnendodi fTD)
Bogendodi ßD)

Kombination

Flachdach (FD) und PO
ICombinotion

Flachdach (FD) und SD

iol* Gebäudehöhe
idie Trauftiäie GHmcui =

TH max +0, 50

Fiachdodi fFO) Fladxjach (Fd) mit
Dachovfbcu

^^

Die Höhenlage der EFH ist wie folgt zu ermitteln, wobei Abweichung um bis zu +/- 0, 50 m zulässig sind:

. Grundstücke mit einer angrenzenden Straße (vgl. Skizze A):

Die Höhenlage der EFH entspricht der Höhenlage der angrenzenden Straßenverkehrsfläche (Endausbau)

rechtwinklig zum Mittelpunkt des Gebäudes.

. Grundstücke an 2 Straßenverkehrsflächen (vgl. Skizze B):

Die Höhenlage der EFH entspricht dem Mittelwert der Höhenlage der beiden angrenzenden Straßenver-

kehrsflächen ([Höhenlage Bezugspunkt 1 + Höhenlage Bezugspunkt 2] /2 ) im Endausbau rechtwinklig

zum Mittelpunkt des Gebäudes.

. Grundstücke an Wendeanlagen (vgl. Skizze C):

Als unterer Bezugspunkt gilt das arithmetische Mittel aller Gebaudeecken bezogen auf das natürliche Ge-

lande und die Mitte der öffentlichen Verkehrsflache (Oberkante Randstein) an die das Grundstück an-

grenzt.

Skizze A Skizze B

aenigipnH

PtanstroSe A
\ fluugspmtt;

PlamtraSe ft
A.
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3.2. Grundflächenzahl (GRZ) / Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 17 und 19 BauNVO)

Die maximal Qberbaubare Grundfläche ist den Nutzungsschablonen des Planteils zu entnehmen und durch

die Grundflachenzahl (GRZ) festgesetzt. Es handelt sich um Maximalwerte, die durch die ausgewiesenen

überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) eingeschränkt sein können. Die festgesetzte maximale

GR2 darf dabei durch die Grundflächen von

. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und

. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut

wird

um bis zu 50 von Hundert überschritten werden.

3.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ist den Nutzungsschablonen im Planteil zu entnehmen und

wird als Höchstwert festgesetzt.

3.4. Zahl der Wohneinheiten (§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Für Bauplätze unter 500 m2 gilt (im Bereich WA l):

. es sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig

Für Bauplätze über 500 m2 gilt (im Bereich WA l):

. es sind maximal 3 Wohneinheiten zulässig

Für Bauplätze mit verdichteter Bauweise (im Bereich WA II) gilt:

. Die Anzahl an Wohneinheiten ist frei wählbar

4. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der
baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

4.1. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

4.2. Uberbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die Oberbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baugrenzen festgesetzt.

Planungsrechtliche Festsetzungen Se/'te 4
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5. Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von
Grundstücken erforderlich sind (Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14
BauNVO)

5.1. Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO können ausnahmsweise auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche

zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Nebenanlagen müssen zu Feldwegen einen Abstand von mind. 1,00 m, zur Fahrbahn von mind. 0, 50 m und

zum Gehweg von mind. 0, 30 m einhalten.

5.2. Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Carports können ausnahmsweise auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zuge-

lassen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Mindestab-

stand von 1, 00 m und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5, 50 m einhalten. Carports

müssen zu öffentlichen Verkehrsflachen einen Mindestabstand von 1, 00 m einhalten.

6. Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung
(§9 Abs. 1 Nr. lOBauGB)

Hier: Sichtfelder

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten "von Bebauung freizuhaltenden Flächen" sind bauliche Anla-

gen, mit der Ausnahme von Einfriedigungen, unzulässig. Einfriedigungen und Bepflanzungen sind so zu ge-

stalten, dass die Verkehrssicherheit in Bezug auf notwendige Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der

Straßen nicht beeinträchtigt werden.

7. Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fu&gängerbereiche,
Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern etc.)
und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

7.1. Straßenverkehreflächen (§ 9Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen werden entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Die Ein-

teilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

7.2. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den Eintragungen im Planteil festge-

setzt und dort naher bestimmt. Die Einteilung der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist nicht

Gegenstand der Festsetzungen.

7.3. Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zufahrten zu den Grundstücken sind nur von den festsetzten Straßenverkehrsflächen aus zulässig.

Planungsrechtliche Festsetzungen Seite 5
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8. Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur
dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung
(§9 Abs. 1 Nr. 12BauGB)

Die Flachen für notwendige Versorgungseinrichtungen und -anlagen werden entsprechend den Eintragun-

gen im zeichnerischen Teil festgesetzt und dort näher bestimmt.

9. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
(§9 Abs. 1 Nr. 13BauGB)

Oberirdische Strom- und Fernmeldeleitungen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht zulässig.

10. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das Plangebiet ist entsprechend § 55 WHG im Trennsystem zu entwässern: "Niederschlagswasser soll orts-

nah versickert, vemeselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in

ein Gewässer eingeleitet werden [... ]". Das anfallende Niederschlagswasser ist dezentral auf den privaten

Gmndstücken zurückzuhalten (s. Örtliche Bauvorschriften) und gedrosselt direkt in den "Korntalgraben" oder

über den geplanten Regenwasserkanal einzuleiten.

11. Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

11.1. Öffentliche Grünflächen

Öffentliche Grünflächen werden entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt und dort näher be-

stimmt.

11.2. Private Grünflächen

Die als private Grünfläche festgesetzten Bereiche sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

Auf den privaten Grünflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, die der Bewirtschaftung des

Grundstücks dienen, zulässig:

. Zugelassen werden Nebenanlagen bis insgesamt maximal 40 m' umbauter Raum je Flurstück / private

Grünfläche.

. Anlagen gem. §§ 2 bis 13 BauNVO sind unzulässig.

12. Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen
und für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil befindet sich der "Korntalgraben" im Plangebiet. Entlang des Korntal-

grabens ist ein Gewässerrandstreifen von mindestens 5, 00 m (gemessen von der Böschungsoberkante des

Gewässers) einzuhalten. Im Gewässerrandstreifen dürfen keine baulichen Anlagen erstellt werden. GelSnde-

auffüllungen dürfen nicht vorgenommen werden.

Ptanungsrechtliche Festsetzungen Seite 6
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13. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden folgende Fest-

Setzungen getroffen:

. Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen und Gebaudeabbrüche au-

ßerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also außerhalb des Zeitraums vom

01. März bis zum 31. Oktober, durchzuführen. Ist dieser Zeitraum nicht einzuhalten, so ist unmittelbar vor

Beginn der Maßnahmen durch eine fachkundige Person zu prüfen, ob die genannten Strukturen gegen-

wartig durch Vögel oder Fledermäuse genutzt werden.

. Der auf Flurstück 1 76/3 vorhandene Höhlenbrüter-Nistkasten ist außerhalb der Vogelbrutperiode abzu-

hängen. Nach Reinigung und Instandsetzung ist dieser an einer geeigneten Stelle im Geltungsbereich

oder in dessen Umgebung zu verhängen.

. Der Verlust von Habitatbäumen für Vögel ist durch die Anbringung von fünfzehn zusätzlichen Höhlenbrü-

ter-Nistkasten zu ersetzen

. Der Ersatz erfolgt auf dem öffentlichen Flurstück Nr. 117 und im Bereich des Friedhofs von Göttelfin-

gen.

. Die Nistkästen dienen als Ersatz, bis die festgesetzten neu zu pflanzenden Bäume wieder selbst als

möglicher Habitatraum für Vögel geeignet sind.

. Es sind dabei sechs Starenkasten (Einflugöffnung 45 mm Durchmesser) und neun Nistkasten für

Feldsperlinge u.a. (Einflugöffnung 36 mm Durchmesser) zu verwenden.

. Die Nistkästen müssen jährlich auf Funktionsfähigkeit geprüft und ggf. erneut hergestellt werden

. Der Verlust von als Sommerquartier und Hangplatz geeigneter Habitatbäume für Fledermäuse ist durch

das Anbringen von sechs Großraumflachkasten oder-höhlenkästen auszugleichen.

. Der Ausgleich erfolgt auf dem öffentlichen Flurstück Nr. 117 und im Bereich des Friedhofs von Göttel-

fingen.

. Die Kasten dienen als Ausgleich, bis die festgesetzten neu zu pflanzenden Baume wieder selbst als

möglicher Habitatraum für Fledermäuse geeignet sind.

. Die Nistkasten müssen jährlich auf Funktionsfähigkeit geprüft und ggf. erneut hergestellt werden

. Um den Eingriff in die Natur und Landschaft weiterhin zu minimieren, wird zusätzlich festgesetzt, dass auf

jedem Privatgrundstück 1 Nistkasten für kleine Höhlenbrüter oder 1 Sommerquartierkasten für Fledermäu-

se angebracht werden muss.

. Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Gefährdung des Grundwassers

ausgehen kann, ist nicht zulässig.

Planungsrechtliche Festsetzungen Se/'fe 7
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14. Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

. Zum Erhalt der ökologischen Funktionalität in der Raumschaft ist der Verlust der Streuobstbaume durch

die Neupflanzung von jeweils einem Laubbaum oder Obstbaum je Baugrundstück auszugleichen.

. Der Standort der Bäume ist frei wählbar. Leitungstrassen sind jedoch grundsätzlich von Baumpflanzungen

freizuhalten, weshalb zwischen Baum und Leitung ein Abstand von 2, 50 m einzuhalten ist.

Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen.

Sie sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

. Die entlang der geplanten Straße befindliche öffentliche Grünfläche (Korntalgraben) muss mit einer ökolo-

gisch nutzbaren Blühmischung angesät werden.

Planungsrechtliche Festsetzungen Seite 8
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III. Hinweise

1. Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonstige tem-

poräre Einrichtungen. Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung

zum schonenden Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § laAbs. 1 BauGBwird hingewiesen. Die Boden-

Versiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

2. Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von

Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-

schlössen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden. Anfallende Bauabfälle. Bau-

schult und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall ent-

sorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Farben, Lacke, Verdünnungsmit-

tel, Holzschutzmittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bauchemikalien verwiesen. Beim

Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelan-

gen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

3. Geologie, Geotechnik und Baugrund

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.

Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB befindet sich das Plangebiet im Ausstrichbereich von

Gesteinen der Erfurt-Formation (Unterkeuper, frühere Bezeichnung: Lettenkeuper). Im südlichen Teil des

Plangebiets bildet pleistozaner Lösslehm und im mittleren Teil des Plangebiets bilden holozäne Ab-

schwemmmassen jeweils unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund.

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuch-

tung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlraume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig

sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüll-

ter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu

achten.

Planungsrechtliche Festsetzungen Seite 9
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4. Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers

vor wassergefahrdenden Stoffen - auch im Zuge von Sauarbeiten - sind die erforderlichen Schutzvorkeh-

rungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind

die Regelungen zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesattigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

5. Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz gilt das Gebot der dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser.

Der Nachweis Ober die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist im Zuge des Baugenehmigungsverfah-

rens zu erbringen.

6. Denkmalschutz

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfahle, Mauerres-

te, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen, Humushorizonte) umgehend dem Regierungs-

Präsidium Stuttgart zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu be-

lassen, eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt,

dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

7. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft

Bei der Installation neuer Beleuchtungseinrichtungen wird die Verwendung streulichtarmer, geschlossener

Leuchtentypen mit geringer Lockwirkung für Insekten (z. B. Natriumdampf-Hochdrucklampen, -Niederdruck-

lampen oder LEDs) empfohlen. Die Installation ist möglichst so durchzuführen, dass das Licht konzentriert

abgestrahlt wird.

8. Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

9. Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, StraBenschilder etc. ) auf privaten
Grundstücksfiächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrsflä-

chen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke ein-

gegriffen werden muss.
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Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zu-

behör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschiedenen

Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken. Zudem

werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflachen zum Teil Böschungen, Stützmauern und Hinterbe-

tonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig. Die Ge-

meinde wird nohwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern und not-

wendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

10. Berücksichtigung von nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffen Regelungen
und Vorschriften (Natura2000-Schutzgebiete, Uberschwemmungsbereiche,
Wasserschutzgebiet)

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans gelten Regelungen und Vorschriften, die grundsätzlich

immerzu beachten sind. Dies betrifft insbesondere Regelungen und Vorschriften in Zusammenhang mit

. dem festgelegten Wasserschutzgebiet.

Durch diese Vorschriften kann es zu Nutzungseinschränkungen und -regelungen auf den betroffeneren

Grundstücken / Grundstücksteilen kommen. Entsprechende Auskünfte und weitergehende Hinweise erteilt

das Landratsamt Freudenstadt. Hinsichtlich potentieller Gefährdungen mit Prtlfungsbedarf wird auf das

DVGWArbeitsblattW101 verwiesen.

11. Pflanzliste

Die festgesetzten Pflanzgebote sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Hochstämme im Außenbereich

müssen einen Schutz vor Wildverbiss erhalten. Die Pflanzenliste gibt Empfehlungen zur Verwendung von

standorttypischen Gehölzen, sie besitzt aber nicht den Charakter der Ausschließlichkeit. Die Verwendung

von immergrünen Gehölzen und Koniferen ist jedoch ausdrücklich nicht erwünscht.

11.1. Baumpflanzungen (Qualität: Hochstamm, mind. 3-mal verpflanzt, mit Ballen, StU 16-18 cm)

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplata-
nus

Carpinus betulus

Fraxinus excelsior

Prunus avium

Feldahom

Spitzahorn

Bergahorn
Hainbuche

Esche

Vogelkirsche

Prunus padus

Sorbus aria

Sorbus torminalis

Tilia platyphyllos
Tilia cordata

Ulmus glabra

Traubenkirsche

Mehlbeere

Elsbeere

Sommerlinde

Winterlinde

Bergulme

sowie züchterisch bearbeitete Sorten der o. g. Arten

Zusätzlich empfohlen wird die Pflanzung ortsüblicher und bewährter Arten und Sorten des Streuobstbaus als

hochstämmige Obstbäume.
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11. 2. Bepflanzung der öffentlichen Grünfläche / Böschung entlang des "Korntalgrabens"

. Für die Böschung / den Hangbereich wird empfohlen eine Blühmischung "Schmetterlings- und Wildbie-
nensaum" zu verwenden.

. Entlang des Gewässers kann eine "Ufermischung - gewässerbegleitende Hochstaudenflur" verwendet
werden

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 19. 02. 2021

Bearbeiter:

Ja na Walter

BÜROGFRÖRERl
UMWEIT . VERKEHR . STADTPLANUNG

Hohenzollernweg

721 86 Empfingen
07485/9769-0

info@buero-gfroerer. de

Anerkannt:

Gemeinde Eutinqen i. G., den 23. 03. 2021

^. /^
Winfried Seele (stellvertretender Bürgermeister)

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats über-
einstimmt.

Ausgefertigt:

leinde Eutinf^n i. G., den 24. 03. 20213 Eutincr^n i.

Winfried Seele (stellvertretender Bürgermeister)
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